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Gefährlicher
Autorennsport

Der Fall:
Anlässlich einer Autorallye in der
Toskana kam ein Teilnehmer
während des Wettbewerbes von
der Straße ab und stieß mit der
Fahrerseite seines Fahrzeugs ge-
gen eine große Eiche, die sich
bloß einen Meter neben dem lin-
ken Straßenrand und an einem
Kurvenausgang befunden hat.
Der Rallyefahrer verlor dabei
sein Leben.

Die Staatsanwaltschaft am
Landesgericht Grosseto leitete in
der Folge ein Strafverfahren we-
gen fahrlässiger Tötung gegen
den Präsidenten des Sportver-
eins ein, der die internationale
Rennsportveranstaltung organi-
siert hatte.

Wie die Gerichte entschieden:
Mit Urteil des Landesgerichtes
Grosseto wurde der Präsident
des Sportvereins im Jahr 2014
aufgrund der vorgehaltenen
strafbaren Handlung verurteilt
und das Oberlandesgericht Flo-
renz hat das erstinstanzliche Ur-
teil anderthalb Jahre später be-
stätigt. Der Angeklagte legte da-
raufhin das Rechtsmittel der Kas-
sationsbeschwerde ein. Mit Ent-
scheidung Nr. 27304 vom 31. Mai
2017 hat das Höchstgericht die
Verurteilung wegen fahrlässiger
Tötung für endgültig und rechts-
kräftig erklärt.

Das Kassationsgericht sah eine
strafrechtliche Verantwortung
des Vereinspräsidenten gegeben,
da man es verabsäumt hatte, of-
fensichtliche Gefahrenquellen in
gebührender Weise abzusichern.
Der sehr nahe an der Straße ste-
hende Baum, der dem Unfallop-
fer letztlich zum Verhängnis ge-
worden ist, war nämlich nicht
mit Strohballen oder ähnlichem
abgesichert gewesen und dar-
über hinaus befand sich gleich
hinter dem Baum auch noch ein
ebenso wenig gesichertes Wirt-
schaftsgebäude aus Stein. In der
von der Provinz erlassenen Ge-
nehmigung für die Durchfüh-
rung des Autorennens war als
Auflage jedoch angeführt gewe-
sen, dass entsprechende Schutz-
vorkehrungen zu treffen sind.

Nicht gelten ließ das Höchst-
gericht den Einwand des Ange-
klagten, dass es sich bei einer Au-
torallye um eine gefährliche
Sportart handle und die Teilneh-
mer bewusst ein erhebliches Ri-
siko auf sich nähmen, dass sie
während der Fahrt in Unfälle ver-
wickelt werden und auch zu
Schaden kommen könnten.

Das Höchstgericht folgte der
Argumentation der beiden Vor-

instanzen, die zur Auffassung ge-
kommen waren, dass die Nicht-
befolgung der Auflagen der Pro-
vinz durch die Veranstalter ur-
sächlich für den tödlichen Unfall
gewesen ist. Sind potenzielle Ge-
fahrenquellen wie Steine, Fels-
vorsprünge oder eben Bäume,
die sich ganz in der Nähe des
Straßenrandes befinden, mit
Gummimatten oder anderen
Hilfsmitteln abgesichert, geht ein
Aufprall in der Regel weit weni-
ger dramatisch aus.

Eben weil eine Autorallye ge-
fährlich ist und Fehler von Fah-
rern samt Unfällen mit relativ ho-
her Wahrscheinlichkeit dazuge-
hören, hätte der Veranstalter die
Gefahrenquelle absichern oder
beseitigen müssen.

Von den Organisatoren einer
Autorallye (dies gilt auch für an-
dere Veranstaltungen, wie etwa
Skirennen) wird von der Recht-
sprechung also verlangt, dass in
Situationen, die der körperlichen
Unversehrtheit der Teilnehmer
potenziell schaden könnten, vor-
beugend zu intervenieren ist.

Das Höchstgericht hat somit
den wichtigen Grundsatz festge-
legt, dass der Ausrichter einer ge-
fährlichen Veranstaltung für die
fehlende Beseitigung allfälliger
Gefahrenquellen haftet.
Neben den strafrechtlichen Kon-
sequenzen dürfte sich der Veran-
stalter nun auch mit den Scha-
denersatzansprüchen der Hin-
terbliebenen des Rallyefahrers
konfrontiert sehen, zumal das
italienische Schadenersatzrecht
zum Beispiel für Ehepartner, El-
ternteile und Kinder eines Un-
fallopfers jeweils ein Schmer-

zensgeld im Ausmaß von bis zu
330.000 Euro vorsieht.
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Das Höchstgericht ließ den Einwand des angeklagten Rallye-Veranstalters nicht gelten: Er hatte angeführt, dass es
sich bei einer Autorallye um eine gefährliche Sportart handle und die Teilnehmer bewusst ein erhebliches Risiko auf
sich nähmen. Shutterstock
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